
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOH Schutzbrief 36 

1. Allgemeines 

a)  Der Garantiegeber gewährt dem Garantienehmer gegen Zahlung einer 
Einmalprämie den HOH Schutzbrief 36 gemäß den nachstehenden HOH 
Schutzbrief 36 Bedingungen auf das erworbene Gerät. Diese Garantie ist 
durch die WERTGARANTIE Technische Versicherung AG versichert. 

b)  Die HOH Schutzbrief 36-Bedingungen gelten nur für in der Bundesrepu-
blik Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte in das Ausland ver-
bracht, finden diese Bedingungen keine Anwendung und es besteht kein 
Anspruch auf die in den folgenden Ziffern genannten Leistungen. 

 

 

2. Inhalt des HOH Schutzbriefes 36 

a)  Für das erworbene neue Elektrogerät wird nach Ablauf der gesetzlichen 
Hersteller/Fachhändler-Garantie für weitere 12 Monate die in den ersten 
zwei Jahren vom Hersteller/ Fachhändler geschuldete Gewährleistung ge-
gen Material-, Konstruktions- und Fabrikationsfehler übernommen. 

b)  Darüber hinaus besteht ab Vertragsbeginn Garantieschutz bei Zerstörung 
oder Beschädigung der versicherten Geräte durch Fall-/Sturzschäden, 
Wasser-/ Feuchtigkeitsschäden, unsachgemäße Handhabung, Brand/Blitz-
schlag, Implosion/Explosion und Elektronikschäden sowie bei Abhanden-
kommen des Gerätes durch Raub und Einbruchdiebstahl, auch aus einem 
verschlossenen Kraftfahrzeug. 

c)  Geräte, die gewerblich oder beruflich genutzt werden, sowie Mobiltelefo-
ne sind nicht Vertragsgegenstand. 

d)  Garantieschutz besteht nicht für Schäden, die der Garantienehmer vor-
sätzlich herbeigeführt hat; durch Reparaturarbeiten und Eingriffe nicht 
autorisierter Stellen; durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch; die 
nicht die Funktion der Sache beeinträchtigen, wie insbesondere Schram-
men und Schäden an der Lackierung; die unter die Gewährleistung des 
Herstellers oder Fachhändlers fallen; an oder durch Betriebssoft-
ware/Zusatzsoftware oder mobile/n Datenträger/n, durch Computerviren, 
Daten-/Softwareverlust, Programmierungsfehler; an oder durch 
Verbrauchsmaterialien; durch Kernenergie, Erdbeben, Terror oder Kriegs-
ereignisse jeder Art, Bürgerkriege oder innere Unruhen. 

e)  Bei Gerätedefekt besteht Anspruch auf Wiederinstandsetzung des defek-
ten Gerätes (Komponente) bzw. beschädigter Bauteile. 

f) Ist im Garantiefall die Reparatur des Gerätes wirtschaftlich oder tatsäch-
lich unmöglich oder liegt ein Raub bzw. Einbruchdiebstahl vor, so erfolgt 
die HOH Schutzbrief 36-Leistung durch Wiederbeschaffung eines Gerätes 
gleicher Art und Güte. Das Ersatzgerät wird dem Garantienehmer Zug-
um-Zug gegen Herausgabe des defekten Gerätes durch den Garantiege-
ber ausgehändigt. Der Totalschaden einer Gerätekomponente führt nicht 
zum Totalschaden des gesamten Geräts und berechtigt nicht zur prozen-
tualen Kaufpreiserstattung. 

Gerätepreis Einmalbetrag Gerätepreis Einmalbetrag 

bis 100 Euro 29 Euro bis 2.000 Euro 149 Euro 

bis 200 Euro 39 Euro bis 2.500 Euro 179 Euro 

bis 300 Euro 49 Euro bis 3.000 Euro 199 Euro 

bis 500 Euro 59 Euro bis 3.500 Euro 239 Euro 

bis 750 Euro 79 Euro bis 5.000 Euro 299 Euro 

bis 1.000 Euro 99 Euro bis 7.500 Euro 329 Euro 

bis 1.500 Euro 109 Euro   

 

3. Abschluss des HOH Schutzbriefes 36 

Der HOH Schutzbrief 36 kann mit dem Kaufvertrag abgeschlossen werden. 

 

4. Beginn/Ende des HOH Schutzbriefes 36 

a)  Der Vertrag beginnt mit Abschluss des HOH Schutzbriefes 36 und Zah-
lung der Prämie. 

b)  Für den HOH Schutzbrief 36 gilt eine feste Laufzeit von insgesamt 3 
Jahren nach Erwerb des Neugerätes. Der Garantieschutz gemäß Ziffer 2 
a) besteht für das 3. Jahr nach dem Verkauf. 

c) Der Vertrag endet auch in den unter Ziffer 2 f) benannten Fällen. 

 

5. Prämie 

Der Beitrag wird als Einmalprämie bei Abschluss des HOH Schutzbriefes 36 
erhoben. Die Beiträge sind nach Geräteverkaufspreisen (brutto) gestaffelt 
und gelten inkl. der jeweils gültigen Versicherungsteuer (zur Zeit 19%) pro 
registriertem Gerät. 

6. Garantiefall 

a)  Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen übermittelt der Garantie-

nehmer dem Garantiegeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 

von 1 Monat nach dem Garantiefall, die HOH Schutzbrief 36-

Bestätigung und das defekte Gerät. 

b)  Bei Einbruchdiebstahl und Raub hat der Garantienehmer dem Garantie-
geber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 1 Monat nach dem 
Garantiefall, die HOH Schutzbrief 36-Bestätigung und den Nachweis 
über Stellung der Strafanzeige bei der Polizei einzureichen. 

 

7. Übergang des HOH Schutzbriefes 36 auf nachfolgende Eigentümer 

Dieser HOH Schutzbrief 36 ist produktbezogen und kann innerhalb der 
Garantiezeit von jeder Person, die das Produkt legal erworben hat, in An-
spruch genommen werden. 

HOH Schutzbrief 36-Bedingungen 


